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Gegenwärtig wird alles Mög-
liche zur Infrastruktur erklärt: 
In ländlichen Regionen zählen 
neben klassischen Einrichtun-
gen wie etwa die Dorfschule 
und der Kindergarten mittler-
weile auch Tankstellen, Bank-
automaten, Dorfläden, Gast-
häuser und vieles mehr zur 
daseinsvorsorgenden Infra-
struktur. Staatlicherseits wer-
den beinahe alle Versorgungs-
einrichtungen, einschließlich 
Medien und Kultur, Finanz- 
und Versicherungswesen, als 
„kritische Infrastrukturen“ 
eingestuft, worunter Einrich-
tungen verstanden werden, 
für die Aufrechterhaltung 
zentraler gesellschaftlicher 
Funktionen unerlässlich sind. 
Zunehmend ist die Rede von 
„Gastronomie-Infrastruktur“, 
„Fitness- und Wellness-Infra-
struktur“, „religiöser Infra-
struktur“ wie von „Chor-, 
Theater-, Opern-, Museums-, 
Kino- oder Ausstellungs-
Infra struktur“. Ursprünglich 
war der Begriff Infrastruktur 
zur Bezeichnung großer tech-
nischer Einrichtungen wie 
Talsperren, Eisenbahnen oder 
Wasser- und Elektrizitätslei-
tungen reserviert. Heutzutage 
scheint er beliebig dehnbar ge-
worden zu sein. Welches ge-
sellschaftliche Phänomen ver-
birgt sich hinter dieser Trans-
formation? 

Darin – so die Botschaft dieses 
Beitrags – drückt sich ein 
Wandel dessen aus, was Infra-
strukturen gesellschaftlich 
leisten sollen. Die wesentliche 
gesellschaftliche Leistung von 

Infrastrukturen besteht darin, 
die Schaffung einer bestimm-
ten sozial-räumlichen Ord-
nung zu unterstützen, etwa 
auf dem gesamten staatlichen 
Territorium gleichwertige Le-
bensverhältnisse herzustellen. 
Insofern Infrastrukturen an 
der Schaffung dieser Ord-
nung mitwirken, sind sie als 
Ordnungsdienste tätig. Folg-
lich ist zu fragen: Welcher 
Wandel der sozial-räumlichen 
Ordnung scheint in der Titu-
lierung offenbar aller mögli-
chen Dienste und Einrichtun-
gen als Infrastrukturen auf? 
Dies ist eine überaus komple-
xe Frage, weshalb sie hier auf 
die verräumlichenden Eigen-
schaften von Infrastrukturen 
beschränkt und nur exempla-
risch beantwortet wird. 

Infrastrukturen stellen räum-
liche Ordnung auf dreierlei 
Art und Weise her: raumbil
dend, raumüberbrückend sowie 
überräumlich. 

Raumbildende Infrastruktu-
ren fixieren die infrastruktu-
relle Leistung an einem be-
stimmten Ort, wie das Schul-
gebäude als Ort des Unter-
richts oder die Philharmonie 
als Ort der Musik. Damit bil-
den sie feste Ankerpunkte für 
Austausch- und Kommunika-
tionsprozesse. Auf diese Wei-
se schaffen beziehungsweise 
fördern sie eine lokalisierte 
sozial-räum liche Ordnung, 
die mehrheitlich auf Face-to-
face-Beziehungen basiert und 
damit einen Beitrag zu per-
sönlicher Vertrautheit leistet. 

Raumüberbrückende Infra-
strukturen erbringen dagegen 
Dienste, die Austausch- und 
Kommunikationsprozesse 
über größere Entfernungen  
ermöglichen, beispielsweise 
durch die Nutzung von Eisen-
bahn oder Flugzeug. Sie ver-
binden territorial voneinander 
getrennte Orte, Flächen und 
Bevölkerungsgruppen. Ent-
sprechend begünstigen sie 
eine sozial-räumliche Ord-
nung, die eine räumlich und 
sozial umfassendere, aller-
dings auch unpersönlichere 
Integration fördert. Über-
räumliche Infrastrukturen 
schaffen Voraussetzungen für 
Austausch- und Kommunika-
tionsprozesse, die sich über je-
den Raum erstrecken, unab-
hängig von der geographi-
schen Lage und seiner Aus-
gestaltung. Sie stellen im 
Wesentlichen gleichberechtig-
te Beziehungen zu allen Men-
schen wie auch zu allen Plät-
zen und Gegenden her und 
können deshalb die Herausbil-
dung einer sozial-räumlich 
äußerst inklusiven Ordnung 
begünstigen. Die katholische 
Kirche beispielsweise versteht 
sich als überräumliche Ge-
meinschaft, die über alle 
räumlichen und sozialen Dif-
ferenzen hinweg eine Einheit 
formt, die jedoch an Mitglied-
schaft geknüpft ist. Die wich-
tigste überräumliche Infra-
struktur unserer Tage ist das 
Internet, das – technisch gese-
hen – als Ort des Austausches 
und der Kommunikation von 
allen und überall genutzt wer-
den kann. Tatsächlich sind je-
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doch Zugang und Nutzung 
keineswegs derart offen ge-
staltet, weshalb die sozial-
räumlich inklusive Wirkung 
ihre Grenzen hat. 

Schauen wir uns nun zum 
einen die gesellschaftlichen 
Leistungen von Infrastruktu-
ren in der wohlfahrtsstaatli-
chen Industriegesellschaft 
und zum anderen in unserer 
Gegenwartsgesellschaft an, 
die auch als Wissensgesell-
schaft bezeichnet wird, und 
welche Veränderungen sich 
feststellen lassen. Typisch für 
wohlfahrtsstaatliche Indus-
triegesellschaften ist die staat-
liche Ausstattung mit raum-
überbrückenden und raumbil-
denden Infrastrukturen. Zu 
den raumüberbrückenden 
Infra strukturen gehören ins-
besondere leitungsgebundene 
Infrastrukturen wie die Was-
ser-, Gas- und Elektrizitätsver-
sorgung, Infrastrukturen zur 
Kommunikation über große 
Distanzen, wie Post und Tele-
graphie, und Infrastrukturen, 
die es erleichtern, von einem 
Ort zu einem anderen zu ge-
langen, wie Straßen, Eisen-
bahn oder Wasserstraßen. 
Wichtige raumbildende Infra-
strukturen sind Schulen, 
Krankenhäuser, Polizeistatio-
nen und andere kommunale 
Ämter. Mittels der Schaffung 
und dem Betreiben dieser 
staatlichen Infrastrukturen – 
zumeist mit dem Status ho-
heitlicher Einrichtungen ver-
sehen – gelang eine umfassen-
de territoriale Integration, 
denn sie drangen in alle Win-

kel des Staatsgebiets vor und 
markierten es als staatliches 
Territorium. Damit leisteten 
sie einen wichtigen Beitrag 
zum Nationalstaatenbildungs-
prozess, indem sie den Staat 
flächenmäßig – sprich territo-
rial – abbildeten und ihn so 
für jeden und überall unmit-
telbar erfahrbar machten. Auf 
diese Weise trugen die Infra-
strukturen dazu bei, Staatlich-
keit und Territorium in eins 
zu denken. In diese Art der 
staatlichen Errichtung von In-
frastrukturen war eine sozial-
räumliche Ordnung einge-
schrieben, die den Einzelnen 
mittels staatlicher Einrichtun-
gen an sich band und gesell-
schaftliche Teilhabe staatlich 
garantierte. 

Die überragende Rolle des 
Staates bei der Gewährleis-
tung der infrastrukturellen 
Ausstattung begründet, dass 
deren Veränderungen im All-
gemeinen mit einem Wandel 
der Auffassung und Praxis 
von Staatlichkeit verknüpft 
sind. So steht die Aufhebung 
staatlicher Infrastrukturver-
antwortung für eine Zurück-
nahme von Staatlichkeit und 
die Schließung von Infra-
strukturen insbesondere in 
ländlichen Regionen für einen 
Rückzug des Staates aus der 
Fläche. Pointiert formuliert: 
Infrastrukturell wird Staat-
lichkeit weniger territorial 
praktiziert. Vor diesem Hin-
tergrund sollen exemplarisch 
zwei Linien des gegenwärti-
gen Wandels der Infrastruktu-
ren vorgestellt werden. 

Zum einen ist bemerkenswert, 
dass in den vergangenen Jah-
ren hauptsächlich räumlich  
fixierte Einrichtungen und 
Dienste zu Infrastrukturen er-
klärt und ein entsprechender 
Umgang mit ihnen gefordert 
beziehungsweise bereits prak-
tiziert wird. Dies gilt beson-
ders für ländliche Regionen, 
wo geradezu eine Verdörfli-
chung von Infrastrukturen 
stattgefunden hat: Dorfladen, 
Bäckerei, Gasthaus, Kneipe, 
Dorfplatz – beinahe alle dörf-
lichen Begegnungsorte wer-
den mittlerweile als dörfliche 
Infrastrukturen begriffen 
oder in solche transformiert. 
Im Allgemeinen geht damit 
einher, dass neben ihrer origi-
nären Funktion, etwa die 
Nahversorgung zu sichern, 
mindestens gleichgewichtig 
ihre Bedeutung für die Her-
stellung von Dörflichkeit als 
spezifische sozial-räumliche 
Ordnung tritt. Oftmals  
handelt es sich um privat- 
(wirtschaftlich) betriebene 
Einrichtungen und Dienste, 
die nunmehr zusätzlich infra-
strukturelle Leistungen er-
bringen. Geradezu entgegen-
setzt findet zum anderen zeit-
gleich ein Rückzug ehemals 
staatlich garantierter Infra-
strukturen aus der Fläche 
statt. Schulen und Kranken-
häuser werden geschlossen, 
Ämter und Behörden zusam-
mengelegt – mit der Folge, 
dass lange Fahrzeiten und 
raumüberbrückende Infra-
strukturen erforderlich wer-
den, um Dienste, die ehemals 
lokalisiert waren, in Anspruch 

Abbildung 1
Beliebig dehnbarer Begriff?  
Neben der klassischen techni
schen Infrastruktur wie Bahn
anbindungen zählen mittlerweile 
auch Dorfgasthäuser oder Kioske 
zur Infrastruktur.
Fotos: pixabay (Schienen), Schröder 
(Kiosk, Gasthaus)
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nehmen zu können. Hinzu 
kommt, dass die raumüber-
brückenden Infrastrukturen, 
speziell der öffentliche Nah-
verkehr, stark „ausgedünnt“ 
und zudem häufig privatisiert 
wurden. Für die durch Infra-
strukturen vermittelte sozial-
räumliche Ordnung bedeutet 
dies, dass sie eine deutlich ge-
ringere territoriale und per-
sönlich bindende und staat-
lich integrierende Wirkung 
besitzt. 

Die erste Linie macht den 
Wandel der Infrastruktur aus 
dem Blickwinkel der wohl-
fahrtsstaatlichen Industrie-
gesellschaft deutlich; in der 
zweiten Linie scheint dagegen 
der Übergang zur Wissensge-
sellschaft auf. Unbestrittenes 
Kennzeichen der Wissensge-
sellschaft ist, dass Wissen 
zum wichtigsten „Rohstoff“ 
wird. Entsprechend sind die 
für die Gesellschaft typischen 
Infrastrukturen darauf ausge-
richtet, Wissen und Informati-
onen zugänglich zu machen 
und deren Transfer zu ermög-
lichen. Die Wissens- und In-
formationsinfrastrukturen 
können prinzipiell überall 
und von allen genutzt werden, 
zudem überwinden sie auch 
die Restriktionen der Zeit-
dimension, die für raumüber-
brückende Infrastrukturen  
typisch sind. Ich kann E-Mails 
von überall mit meiner Uni-
versitätsadresse verschicken, 
unabhängig davon, ob ich ge-
rade an einer anderen Hoch-
schule forsche oder am Strand 
liege, und meine Nachricht 
kommt beinahe in Echtzeit an. 
Unabhängig davon, ob ich 
meiner Kollegin im Neben-
raum ein PDF-Dokument schi-
cke oder dem Kollegen in den 
USA, beide erhalten es augen-
blicklich. Als überräumliche 
Infrastrukturen bezwingen 
Wissens- und Informationsin-
frastrukturen sowohl die Res-
triktionen der Raumdimensi-
on wie auch der Zeitdimensi-
on und ermöglichen einen 
ortsungebundenen Zugang. 
Technisch gesehen ist in ihnen 

die Möglichkeit einer Entterri-
torialisierung angelegt. In der 
Praxis zeigt sich jedoch, dass 
die Reichweite des Netzes –  
jedenfalls in Deutschland – 
insbesondere jene Gegenden 
und Orte benachteiligt, die be-
reits besonders stark von der 
Schließung staatlicher raum-
bildender und raumüberbrü-
ckender Infrastrukturen be-
troffen sind. Dort entfalten  
die neuen Infrastrukturen nur 
eingeschränkt ihre überräum-
liche Qualität. Hinzu kommt, 
dass sie im Allgemeinen kei-
neswegs Wissen und Informa-
tionen sozial breit zugänglich 
machen, sondern der Zugang 
oftmals an Mitgliedschaften 
gebunden ist, beispielsweise 
der zu wissenschaftlichen 
Zeitschriften an die Mitglied-
schaft zu einer Hochschule. 
Ist der Zugang dagegen offen, 
muss er häufig mit der Über-
lassung von Daten, also mit 
Informationen, „erkauft“  
werden. 

Noch lässt sich kaum erschlie-
ßen, in welche Richtung sich 
die durch die Infrastrukturen 
der Wissensgesellschaft ge-
förderte sozial-räumliche Ord-
nung entwickeln wird. 

Die sozial-räumlich verein-
heitlichende Kraft der Infra-
strukturen der wohlfahrts-
staatlichen Industriegesell-
schaft beruhte ganz wesent-
lich auf der Verschmelzung 
von Staatlichkeit und Territo-
rium, einer territorialisierten 
Staatlichkeit. Diese vereinheit-
lichende Wirkung setzte enor-
me soziale, kulturelle und po-
litische Homogenisierungs-
prozesse in Gang. Welche 
Konzeption sozial-räumlicher 
Ordnung überräumlichen Inf-
rastrukturen inhärent ist, 
stellt – soweit ich es überblicke 
– eine weitgehend offene Fra-
ge dar. Oftmals wird über sie 
gesagt, dass sie zur „Aufhe-
bung des Raums“ beitragen. 
Dies ist jedoch eine voreilige 
Annahme, denn auch über-
räumliche Infrastrukturen 
wirken verräumlichend, aller-

dings weitgehend losgelöst 
von einem bestimmten Terri-
torium. Sehr anschaulich ver-
gegenwärtigen dies Darstel-
lungen der Dichte des E-Mails 
Verkehrs zwischen den Metro-
polregionen der Welt. Zweifel-
los handelt es sich bei den 
Wissens- und Informationsin-
frastrukturen um einen zent-
ralen Treiber von Globalisie-
rungsprozessen, für die die 
Loslösung von einer flächen-
mäßigen räumlichen Ordnung 
typisch ist. Wie die durch die-
se Infrastrukturen geförderte 
Ordnung sozial verfasst sein 
kann und sollte, ob sie in ähn-
licher Weise darauf angelegt 
sein wird, möglichst alle Men-
schen gleichermaßen zu betei-
ligen und gleichwertige Le-
bensverhältnisse herzustellen, 
und durch welche Gover-
nance sie eingehegt werden 
sollte – diese Fragen können 
vermutlich nicht national be-
antwortet werden, sondern 
verlangen Lösungen von über-
geordneten Instanzen. Wenn 
Infrastrukturen als soziale 
Ordnungsdienste wirken sol-
len, dann ist es jedoch erfor-
derlich, sie absichtsvoll so zu 
gestalten und zu regulieren, 
dass sie tatsächlich die Leis-
tungen erbringen, die von ih-
nen gesellschaftlich erwartet 
und gewünscht werden. 
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